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Neue Fassung der Rahmenvereinbarung Gemeinsame Servicestellen 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die BAR hat uns mit Schreiben vom 29.07.2010 darüber in Kenntnis gesetzt, dass 
die neue Fassung der Rahmenvereinbarung Gemeinsame Servicestellen am 
01.07.2010 in Kraft getreten ist. Alle bisherigen Vereinbarungspartner haben ihre 
Zustimmung erklärt. 

Der FA I hat in seiner Sitzung vom 04. bis 06.10.2010 in Passau die Rahmenver-
einbarung beraten und ist zu dem Ergebnis gekommen, den Mitgliedern gem. § 13 
Abs. 5 SGB IX zu empfehlen, sich bei ihrer Arbeit an dieser Rahmenvereinbarung 
zu orientieren. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich dieser Empfehlung anschließen können. 
Die BAR wird hierüber in Kenntnis gesetzt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Bernd Finke 

 

Anlage: 

Rahmenvereinbarung in der Fassung vom 01.07.2010 
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